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1	 Das ISOS wurde 1973 
vom Bund in Auftrag ge-
geben, worauf man zuerst 
eine Methodenstudie ver-
fasste: vgl. Albert 
Knoepfli, Walter Drack, 
Paul Hofer, Hans Rudolf 
Sennhauser (Hrsg.). 
Ortsbild–Inventarisation 
Aber wie? Methoden dar-
gelegt am Beispiel 
von Beromünster, Zürich 
1976.

kein Zufall. Es waren alles Reaktionen auf die all-
gemeine Wahrnehmung einer zunehmenden Ge-
fährdung historischer Siedlungen durch störend 
wirkende Neubauten und Siedlungserweiterun-
gen. Raumplanung und ISOS wurden als logische 
Konsequenzen aus dem Inkrafttreten des Eidge-
nössischen Natur- und Heimatschutzgesetzes von 
1966 verstanden.2 Im ISOS sollten denkmalpflege-
rische und raumplanerische Interessen gebündelt 
werden. Deshalb versuchte man bereits bei der 
Evaluation der Inventarmethoden, die Anliegen 
der Raumplaner zu integrieren, und berücksichtig-
te deren Wunsch nach einer Angabe kategorisier-
ter Erhaltungsziele und damit der Formulierung 
von Hinweisen für einen zukünftigen Umgang 
mit den schützenswerten Ortsbildern.3 Diese Er-
haltungsziele scheinen in Denkmalpflege-Kreisen 
hohe Erwartungen geschürt zu haben. Jedenfalls 
meinten die Verantwortlichen immer wieder beto-
nen zu müssen, das ISOS habe allein für den Bund 
und dessen Institutionen bindenden Charakter, 
nicht aber für Kantone, Gemeinden und Private. 
Die Präsidentin des Schweizer Heimatschutzes, 
Rose-Claire Schüle, dämpfte die Hoffnungen 1981 
ziemlich radikal: «Mit dem ISOS haben wir eine 
wirksame Hilfe, aber keine Waffe.»4 

Demgegenüber scheinen die Raumplaner 
die Bedeutung des ISOS immer schon geringer  
eingestuft zu haben. Für sie lieferte das Inventar 

Rückblick

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erwach- 
te die Sorge um die Zersiedelung unserer Land-
schaften. 1939 wurde an der Schweizerischen 
Landesausstellung eine einheitliche Raumplanung 
gefordert. Es folgten 1943 die Gründung der For-
schungsstelle für Orts- Regional- und Landespla-
nung ORL an der ETH Zürich und die Etablierung 
der Vereinigung für Landesplanung VLP, die heute 
Espace Suisse heisst.

Politisch fiel die Forderung: «Raumplanung 
als öffentliche Aufgabe» auf steinigen Boden. Pla-
nung war per se ein unerwünschtes Instrument 
und gemeinhin mit Kommunismus assoziiert. Es 
brauchte Jahre, bis liberale politische Kräfte mit-
halfen, in der Bundesverfassung einen Artikel über 
die Eigentumsgarantie und die Raumplanung zu 
verankern und damit den Grundstein für eine ein-
heitliche Raumplanungsgesetzgebung zu legen. 
Das geschah 1969.

Die zeitliche Nähe des Bundesbeschlus-
ses über dringliche Massnahmen auf dem Gebie-
te der Raumplanung von 1972 und der Inkraft-
setzung des Bundesgesetzes über Raumplanung 
1979, des Europäischen Jahres für Denkmalpflege 
und Heimatschutz 1975 sowie der Vorstudien für 
das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz ISOS ebenfalls Mitte der 1970er Jahre1 ist 

1

können – wie dies Urs Heimberg und 
Dieter Schnell im ersten Beitrag dieser 
Ausgabe tun.
Mit dem Ortsbildschutz hat sich auch der 
in Davos geborene Basler Planungstheo-
retiker Lucius Burckhardt (1925–2003) 
immer wieder auseinandergesetzt. Einer 
seiner unzähligen Aufsätze trägt den 
rhetorischen Titel: ‹Kann man das Ortsbild 
schützen?›. Burckhardt war diesbezüg-
lich skeptisch eingedenk des Umstands, 
dass «die wirtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen unserer Dörfer rettungs-
los jene Merkmale zerstören, aus wel-
chen sich das Ortsbild aufbaut.» Und doch 
hat er unentwegt den Respekt vor dem 
Bestehenden eingefordert und aktiv für 
heimatschützerische Anliegen gekämpft. 
Anlässlich seines 100sten Geburtstags 
haben wir den Burckhardt-Kenner Silvan 
Blumenthal um eine Hommage an den 
vielseitigen Freigeist gebeten – ausge-
hend von einem Seminar, das dieser 1979 
in Vrin durchgeführt hat.
An ein Jubiläum knüpft auch mein eigener 
Beitrag zur Architektur- und Kulturge-
schichte der Chesa Grischuna in Klosters 
an. 2020 wurde diese mit der Auszeich-
nung ‹Historisches Hotel des Jahres› 
bedacht. Der von der Schweizer Landes-
gruppe des Internationalen Rats für Denk-
malpflege ICOMOS Suisse zusammen 
mit GastroSuisse, HotellerieSuisse und 
Schweiz Tourismus getragene Preis 
würdigt gastgewerbliche Betriebe für die 
vorbildliche Erhaltung und Pflege histo-
rischer Bausubstanz. Lanciert wurde die 
Auszeichnung 1995.
Keinem Jubiläum, aber einer dringlichen 
Aktualität ist der letzte Aufsatz in diesem 
Heft gewidmet. Köbi Gantenbein zeich-
net darin die aufwändige Zähmung des 
Wildbachs Nolla nach – und spannt dabei 
einen Bogen zur Klimanot der Gegenwart.
Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre

Ludmila Seifert
Redaktorin und Geschäftsleiterin 
Bündner Heimatschutz 

Raumplanung im 
Spannungsfeld zwischen 

Zersiedelung 
und Ortsbildschutz

Urs Heimberg, Dieter Schnell
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8	 Vgl. die vom Bundesamt 
für Kultur geführte Samm-
lung der Gerichtsentscheide 
zum ISOS.
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7	 Martin Lendi. 
Geschichte und Perspektiven 
der Schweizerischen 
Raumplanung, Zollikon 2018, 
S.375.

5	 Hans-Rudolf Henz. 
‹Denkmalpflege und 
Raumplanung›, in: Unsere 
Kunstdenkmäler, 1985/
Heft 4, S.452–454, hier 
S.453.
6	 Le Corbusier. Entre-
tien avec les étudiants 
des Ecoles d’Architecture. 
Paris 1943; dt.: An die 
Studenten – Die «Charte 
d’Athènes», Hamburg 1962.

gewillt sind, ihre Nutzungsplanungen den neuen 
Gegebenheiten anzupassen und griffige Vorgaben 
zum Schutz und zur sorgsamen Weiterentwicklung 
ihrer Ortsbilder zu leisten. Nicht zuletzt deshalb 
haben die Konflikte zwischen Bauwilligen und 
den Ortsbildinteressen in den letzten Jahren dra-
matisch zugenommen. Selbstverständlich nehmen 
erstere für sich in Anspruch, im Interesse der in-
neren Verdichtung zu handeln, und dabei gelingt 
es ihnen, die Interessen des Ortsbildes als Behin-
derung darzustellen. Die kommunalen Behörden 
übernehmen diese Argumentation sehr oft und 
stellen sich auf die Seite des vermeintlichen Fort-
schritts, was einem Zurücksetzen der Ortsbildinte-
ressen gleichkommt. Den am Ortsbild Interessier-
ten bleibt nur der Weg vors Gericht. Entsprechend 
haben in den letzten Jahren immer mehr Gerich-
te über solche Interessenkonflikte entscheiden 
müssen.8 Dies führt in jüngster Zeit vermehrt zu 
politischen Vorstössen, das Gewicht und damit die 
Bedeutung des ISOS wieder einzuschränken, was 
wiederum nichts anderes heisst, als im Zielkonflikt 
zwischen Verdichtung und Ortsbildschutz den 
Ortsbildschutz hintan zu stellen.

In neuester Zeit sieht sich die Raum-
planung mit weiteren Herausforderungen kon-
frontiert. Die Klimaveränderung stellt gleich 
mehrere neue Probleme: Für die Gewinnung alter-
nativer Energie sind Standorte für Sonnen- und  

Raumplanung und Ortsbildschutz 
seit 2013

Die Revision des Raumplanungsgesetzes 
2013 hat mit dem Grundsatz der Siedlungsent-
wicklung nach innen eine deutliche Erhöhung 
des Drucks auf die schützenswerten Ortsbilder 
gebracht. Bis dahin war man den Zielkonflikten 
zwischen Ortsbilderhaltung und Siedlungsent-
wicklung häufig ausgewichen, indem man in un-
bebautem Gebiet am Siedlungsrand Neubauzonen 
ausgeschieden hat. Das ist nun nicht mehr oder 
nicht mehr in gleichem Ausmass möglich. Orts-
kerne und Verdichtungsgebiete sind näher zusam-
mengerückt oder haben sich gar überlagert.

Zufälligerweise hat sich fast zeitgleich der 
‹Fall Rüti› ereignet. Hier hat sich das Bundesge-
richt 2009 in einem Ortsbildstreit ausdrücklich 
auf die ISOS-Bewertung gestützt. Damit kam 
dem bisher für Gemeinden und Kantone schein-
bar nicht bindenden Bundesinventar auf einen 
Schlag ein deutlich höheres Gewicht zu. Plötzlich 
mussten Gemeinden und Kantone, die den Aus-
sagen im ISOS bisher kaum Beachtung geschenkt 
hatten, damit rechnen, dass die darin enthaltenen 
Wertungen im Fall eines Verwaltungs- oder Bun-
desgerichtsurteils ihre Nutzungsordnungen über-
steuern.

Viele Gemeinden haben darauf reagiert, 
indem sie in ihren Planungsinstrumenten den 
Zielkonflikt zwischen Ortsbildpflege und Ent-
wicklung zu entschärfen versuchten. So werden 
beispielsweise neue Schutzzonen wie etwa die 
Strukturerhaltungszone geschaffen, deren Primat  
nicht mehr das Bauen, sondern der sorgfältige Um-
gang mit dem Bestand sein soll. Doch auch diese 
Bestrebungen führen nur teilweise zum Erfolg,  
da klare Vorgaben für die Umsetzung sowie Fach-
gremien für deren Beurteilung nach wie vor fehlen. 
Und es gibt schweizweit viele Gemeinden, die ihre 
Ortsplanung noch nicht revidiert haben oder nicht 

zu minimieren, wurde mit Ortsbildschutzgebieten, 
die die Nutzungszonen überlagern, eine Sorgfalts-
pflicht im Umgang mit dem Bestand verankert. 
So verlagerte man das Dilemma ins Baubewilli-
gungsverfahren. Von Fall zu Fall sollten die Bau-
bewilligungsbehörden zwischen Erneuerung oder 
Erhalt, Weiterentwicklung oder Pflege der Orts-
bilder abwägen. Ein Problem war allerdings, dass 
die Zonenpläne zunehmend den Bodenpreis be-
stimmten, und dieser in der Regel die im Plan fest-
gehaltene Maximalnutzung abbildete. Ein Käufer 
stand damit unter dem ökonomischen Druck, sein 
Grundstück nach Möglichkeit maximal auszunut-
zen. Rechtlich gesehen gab es allerdings nie einen 
Anspruch auf die grösstmögliche Ausreizung der 
Ausnützungsziffer. 

Die Praxis zeigt bis heute, dass die Bau-
polizeibehörde bei dieser Abwägung oftmals über-
fordert ist, dass klare Beurteilungskriterien und/
oder Fachgremien für sachgerechte Entscheide 
fehlen, und dass der politische Wille dazu neigt, 
die Bauwilligen auf Kosten des Ortsbildschutzes 
zu bevorzugen. Folge davon sind oft Einsprachen 
und entsprechend langwierige Verfahren, Zermür-
bungsprozesse und der Verlust des Glaubens an die 
Rechtssicherheit. Hier kommt der liberale Grund-
gedanke der Interessenabwägung in der Raumpla-
nung an seine Grenzen. Der Raumplanungspionier 
Martin Lendi meinte dazu: «Die Raumplanung 
als öffentliche Aufgabe darf inmitten ihrer Erst-
anliegen des Erhaltens und Gestaltens keinesfalls 
zu einer Lähmung der wirtschaftlichen Entwick-
lung führen. Im Gegenteil, die Raumplanung hat 
das morgige Unternehmertum im Auge zu behal-
ten, die internationale Konkurrenzfähigkeit zu 
begünstigen.»7 Das «Erstanliegen» scheint also 
weniger dem Erhalten und Gestalten zu gelten als 
vielmehr dem Unternehmertum.

ein Argument unter vielen. Es galt als Grundlage 
für eine erst noch zu führende Diskussion über 
eine zukünftige Raumnutzung. Der Raumplaner 
Hans-Rudolf Henz formulierte es 1985 so: «Umfas-
sende Inventare sind im Normalfall einseitig aus 
der Fachoptik heraus entstanden. Sie sind noch 
nicht mit den übrigen Interessen koordiniert. Es 
ist deshalb nicht statthaft und langfristig der Sa-
che auch nicht dienlich, sie ohne Interessenabwä-
gung direkt anzuwenden.»5 

Tatsächlich lag der Ortsbildschutz von Be-
ginn an nicht so sehr in den Händen der Heimat-
schützer oder der Denkmalämter, wie diese es sich 
gewünscht hätten, als vielmehr in denjenigen der 
Raumplaner, von denen ursprünglich allerdings 
viele den Anliegen des Heimatschutzes sehr nahe-
standen. Umgekehrt haben sich Denkmalpflegen-
de das Instrumentarium der Raumplanung meist 
nur sehr oberflächlich angeeignet – und wohl auch 
deshalb nur einen geringen Einfluss darauf gehabt. 
Die frühe Raumplanung wurde nämlich nicht nur 
vom Anliegen des Ortsbildschutzes, sondern auch 
von der damals aktuellen Idee der funktionalen 
Stadt geprägt, wie sie in der Charta von Athen be-
schrieben ist.6 Die Nutzungstrennung war somit 
ein zentrales Anliegen bei der Erarbeitung der 
ersten Planungsinstrumente. So entstanden Zo-
nenpläne, wie wir sie noch heute kennen, die Nut-
zungen bündeln, ohne auf die spezifischen Gege-
benheiten eines Ortes einzugehen. Grundsatz war 
das System der abnehmenden Dichte ausgehend 
vom Ortskern bis zu Landhauszonen für einstö-
ckige Gebäude am Siedlungsrand. Durchbrochen 
wurde dieses System durch die Anordnung von 
Satellitensiedlungen im Sinne der Internationalen  
Moderne an den Ortsrändern mittels Sondernut-
zungsplänen und von Industriezonen entlang der 
Einfallsachsen, der Eisenbahnlinien und der Auto-
bahnzubringer.

Der Zielkonflikt zwischen Verdichtung 
und Ortsbildschutz war bewusst gesetzt. Um ihn 



historische Ortskern 
mit seinen zu Zeilen oder 
grösseren Komplexen 
verbundenen regional-
typischen Winzer- und 
Bauernhöfen, mauer-
umfriedeten Gärten und 
Brunnenplätzen blieb 
so erstaunlich intakt.

In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurde 
Jenins zur beliebten Wohn-
gemeinde für Pendlerin-
nen und Pendler. Die Zahl 
der Einwohnerinnen und 
Einwohner stieg von 461 
auf 780 an. Die damit 
verbundene Bautätigkeit 
fand meist in neu ein-
gezonten Bereichen am 
Siedlungsrand statt. Der 
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5

9	 Art.16 Abs.1 BauG: 
«Die Dorfzone bezweckt 
die Erhaltung des baulich 
wertvollen Ortsbildes 
von nationaler Bedeutung. 
Die bestehende Bausubstanz 
und ihre Umgebung, ins-
besondere zur traditionel-
len Bauweise gehörende 
Gärten und Höfe, sollen 
möglichst erhalten 
bleiben.»
10	 Vgl. Bündner Heimat-
schutz. Jahresbericht 
2023/2024, S.14.
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Jenins in der Bündner 
Herrschaft, Luftbilder 1947 
und 1996 
© ETH-Bibliothek Zürich, 
Bildarchiv

Mononutzungsgebieten wie Gewerbe- oder Ein-
familienhauszonen und Baubewilligungsprozes-
se, die frühzeitig involvierte Interessengruppen 
zusammenbringen und Konfliktpunkte beizeiten 
bewältigen können.

Forderung 1
Zielkonflikte zwischen Ortsbild und 
Innenentwicklung sind bereits 
in der Ortsplanung zu entschärfen!

Viele Gemeinden in der Schweiz verfügen 
über Ortsbildschutzbestimmungen in ihrer Nut-
zungsplanung. Diese werden oftmals jedoch durch 
die Festlegung von baupolizeilichen Massen relati-
viert. So zum Beispiel bei der Gemeinde Jenins in 
der Bündner Herrschaft. Die kommunale Grund-
ordnung fordert für den historischen Ortskern 
den Erhalt des Baubestandes.9 Dennoch werden 
für eben diesen Ortskern konkrete baupolizeili-
che Masse festgelegt, wie beispielsweise eine Ge-
bäudelänge von 30 m oder eine Gebäudehöhe von 
15 m. Diese Festlegungen können dem Einzelfall 
in einem sensiblen Ortsbildschutzperimeter un-
möglich Rechnung tragen, haben aber zur Folge, 
dass sich Grundeigentümer berechtigt wähnen, 
ein Bauvolumen in der vorgebenden Grösse reali-
sieren zu können. Im dadurch vorprogrammierten 
Konfliktfall tendiert die kommunale Behörde in 
der Regel dazu, den festgelegten Massen gegen-
über den ‹weichen› Kriterien des Ortsbildschutzes 
den Vorrang zu geben.

In Jenins steht momentan ein Bauprojekt 
zur Diskussion, bei dem ein historisches Bautenen-
semble in der Dorfzone bestehend aus einem ein-
fachen Wohnhaus, zwei Ställen und einem Torkel 
abgebrochen und durch einen banalen Neubau mit 
Tiefgarage gemäss den baupolizeilichen Bestim-
mungen ersetzt werden soll.10 Das Vorhaben ver-
letzt nicht nur den Zonenzweck, der nach einem 
Erhalt der das wertvolle Ortsbild konstituierenden  

Windenergie zu definieren. Die Überhitzung von 
Siedlungen verlangt nach Auskühlung durch ver-
sickerungsfähige Grünräume (Schwammstadt), 
durch Windgassen und durch eine Erhöhung des 
Baumbestandes. Die Erhaltung der Artenvielfalt 
fordert biodiverse und ökologische Trittsteine. 
Die prognostizierte Zunahme von Naturkatastro-
phen hat zur Folge, dass das Gefahrenpotenzial 
in zahllosen Siedlungsgebieten neu eingeschätzt, 
die Anordnung von baulichen Massnahmen über-
prüft und Auszonungen oder gar die Aufgabe von 
Siedlungsgebieten angeordnet werden müssen. 
Unter diesen erhöhten Anforderungen droht die 
jahrzehntealte Allianz mit den Natur- und Hei-
matschutzkreisen langsam in den Hintergrund zu 
rücken. Damit ist zu befürchten, dass der Einfluss 
der Schutzorganisationen in der Schweiz noch 
mehr schwindet. Zudem hat die Auflösung des 
ORL-Instituts an der ETH Zürich 2002 bereits 
eine grosse Lücke in der wissenschaftlichen For-
schung der Raumentwicklung hinterlassen.

Drei Forderungen zur Entschärfung der 
Konflikte zwischen Innenentwicklung 
und Ortsbildpflege

Der von vielen Bauwilligen behauptete 
Gegensatz zwischen Ortsbildpflege und innerer 
Verdichtung, bei dem sich die Behörden für das 
eine oder das andere zu entscheiden haben, ist 
nicht zwingend und auch nicht unüberbrückbar. 
Aus fachlicher Sicht der Raumplanung gibt es kei-
ne zwingenden Gründe, auf eine sorgfältige Pfle-
ge und den Schutz von Ortsbildern zu verzichten. 
Innenentwicklung ist ein vielfältiges Tätigkeits-
gebiet und konzentriert sich bei weitem nicht nur 
auf die Ortskerne. Gefragt sind übergeordnete 
räumliche Entwicklungskonzepte mit Entwick-
lungsschwerpunkten, die Transformation von 



Bestandsbauten im 
Jeninser Ortskern, 
die durch einen Neubau 
ersetzt werden sollen
© Ralph Feiner, Malans
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Volumengleicher Ersatz-
neubau, der nichts 
mit den Durchreisenden 
zu tun haben will, trotz-
dem aber so prominent 
an der Strasse steht 
wie einst der Gasthof. 
© Kantonale 
Denkmalpflege Aargau

8—
9

11	 www.lachen.ch/public/
upload/assets/1149/
Vollzugshilfe%20Werkstatt-
gesprache.pdf?fp=170176
9795857
12	 Vgl. Melchior Fischli. 
‹Ortsbildschutz – aber 
richtig›, in: Werk, 
bauen+wohnen, 2017/Heft 6, 
S.55–57.
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Landgasthof in Auw, 
Kanton Aargau. Obwohl 
als schützenswert 
klassiert, wurde 
das prägnante Gebäude 
2012 abgebrochen.
© LuFi, photos by Lutz 
Fischer

das zwingend fast alle Gestaltungsmerkmale. Das 
Gebäude wird Balkone und zahlreiche Fenster er-
halten, seine Umgebung wird sich durch Sitz-, 
Spiel- und Parkplätze vollständig anders präsen-
tieren. Verschwindet ein Altbau und wird durch 
einen Neubau ersetzt, hat sich dieser so in seinen 
aktuellen Kontext einzubringen, als wäre vorher 
nichts dagewesen, und als müsste er ein vollstän-
dig neues Beziehungsgeflecht erst herstellen. Ab-
stände, Ausmasse, Dachform, Erschliessung und 
Ausrichtung sind neu zu bestimmen und mit der 
neuen Nutzung sowie der bestehenden Umgebung 
in Einklang zu bringen.

Ein Fall aus Auw im Kanton Aargau zeigt 
die problematischen Seiten des Volumenersatzes 
deutlich auf: Ein stattlicher Landgasthof aus dem 
18. Jahrhundert an der Hauptstrasse figurierte 
einst im Bauinventar, wurde aber von der Gemein-
de wegen angeblicher Unrenovierbarkeit aus dem 
Schutz entlassen und zu einem Volumenschutz- 
objekt umklassiert. 2012 brach man das charakter-
volle Bauwerk ab und ersetzte es durch ein volu-
mengleiches Wohnhaus. Der Ersatzneubau steht 
nun so prominent wie einst der Gasthof an der 
Strasse, obwohl er mit dieser in keinem sinnhaf-
ten Verhältnis steht, da er keine Durchreisenden 
als Gäste empfängt. Stellung und Gestus direkt an 
der Strasse laufen also ins Leere, weil sie nichts 
mehr bedeuten.

Forderung 3
Mehr Rückgrat von politischen 
Behörden bei der Umsetzung der 
Ortsbildpflege!

Eine sorgfältig erarbeitete Ortsplanung ist 
noch kein Garant für eine gute Umsetzung der Be-
stimmungen. Diese werden immer auch ‹weiche›  
Kriterien beinhalten, die im Einzelfall interpre-
tiert, abgewogen und in einer Gesamtbetrach-
tung entschieden werden müssen. Hier stösst die  

Bausubstanz verlangt, sondern verunstaltet mit 
seiner dürftigen Architektursprache und der über-
dimensionierten Einstellhalle den historisch ge-
wachsenen Ort.

Der Fall zeigt exemplarisch auf, wie we-
nig zielführend widersprüchliche Festlegungen in 
der Nutzungsplanung sind, da sie den Bauwilligen 
einen Spielraum eröffnen, den diese zu ihren Guns-
ten interpretieren werden. Deshalb braucht es 
neue Planungsinstrumente, die nicht auf absoluten 
Massen aufgebaut sind, sondern den möglichen 
Spielraum stets an Qualitätsbedingungen knüp-
fen. So hat beispielsweise die Gemeinde Lachen 
im Kanton Schwyz eine Vollzugshilfe erarbeitet, 
die eine Methode zur Entwicklung von Baupro-
jekten im ISOS-geschützten Ortskern definiert.11 
Hier werden keine Erwartungen an ein mögliches 
Nutzungsmass oder an eine Gebäudegrösse ge-
schürt. Vielmehr wird ein strukturiertes Verfahren 
in Form von Werkstattgesprächen als Basis eines 
bewilligungsfähigen Bauprojektes bestimmt, das 
sicherstellt, dass alle vorhandenen Interessen ge-
bührend Berücksichtigung erfahren. 

Forderung 2
Der Volumenersatz darf nicht mehr 
als ein qualifiziertes Instrumentarium 
für die Ortsbildpflege gelten!

In vielen Kantonen wird in Ortsbildschutz- 
gebieten im Sinne der Eigentumsgarantie ein Recht 
auf einen Volumenerhalt stipuliert. Oder es wird 
gar behauptet, die Qualität des Ortsbildes bleibe 
auch mit volumengleichen Neubauten erhalten.12 
Obschon die Körnung eines Bestands ein wichti-
ges Beurteilungskriterium darstellt, vermag diese 
allein keine ortsbauliche Qualität zu garantieren. 
Ein Bauvolumen steht immer in Abhängigkeit  
zu seiner Nutzung, zum Kontext, zur Materiali-
sierung und zur Detailgestaltung. Wird eine Stall- 
scheune in ein Wohnhaus umgenutzt, verändert 
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Erwähnter Artikel aus der 
Tageszeitung Der Bund 
vom 9. Mai 2025. 
Das untere Bild des Pro-
jekts zeigt leider nicht 
die umstrittene Strassen-
fassade. Absichtlich?

10
—

11

Gemeindeautonomie an Grenzen, da nicht politi-
sche, sondern fachliche Kriterien für eine objekti-
vierbare Beurteilung gefragt sind. Die Politikerin 
und der Politiker sind dabei auf Expertinnen und 
Experten (Bauverwaltung, Gestaltungsausschüsse, 
Denkmalpflege) angewiesen. Hier ist ein guter und 
stetiger Dialog zwischen Politik und den Fachstel-
len zwingend. Ein aktuelles Beispiel aus der Agglo-
meration Bern zeigt exemplarisch auf, wie stark 
der Druck auf Behörden und Politiker mitunter 
sein kann.

Ein Bauprojekt für ein Einfamilienhaus in 
der Kernzone von Niederscherli, von einem erfolg-
reichen Holzbauer entworfen, wurde von der Bau- 
und Planungskommission der Gemeinde Köniz 
dahingehend beurteilt, dass die abweisende Fas-
sade gegen die Strasse und die räumlich unbefrie-
digende Erschliessung zu korrigieren seien. Der 
Bauherr ging auf die Kritikpunkte nicht ein und 
verlangte nach einem anfechtbaren Entscheid, 
den er vom Gemeinderat in Form eines Bauab-
schlags dann auch erhielt. Daraufhin wandte er 
sich an verschiedene Gemeinderatsmitglieder, 
bis diese zwei Experten der Bau- und Planungs-
kommission zu einer Aussprache in eine Gemein-
deratssitzung aufboten. Kurz darauf spannte er 
auch noch die Redaktion der führenden Regional-
zeitung für seine Zwecke ein. Diese titelte: «Alle 
Nachbarn sagen Ja, die Gemeinde sagt Nein – ein 
schlechter Witz, findet der Holzhausbauer» – und 
unterstellte dem Bauinspektor, den Ortsbildschutz  
als Waffe zu benutzen. Dem Bauherrn gehe es ge-
mäss Selbstaussage um Grundsätzliches: die Ab-
wägung zwischen dem raumplanerischen Gebot 
des inneren Verdichtens einerseits und den Orts-
bildschutzvorgaben andererseits. Da haben wir 
ihn, den konstruierten Gegensatz. Es gibt ihn aber 
auch hier nicht, denn mit verbesserter Strassen-
fassade und räumlich geschickterer Erschliessung 
würde das Projekt selbstverständlich bewilligt und 
damit sowohl dem raumplanerischen Gebot des 

inneren Verdichtens als auch den Ortsbildschutz-
vorgaben gerecht. Hut ab vor dem Rückgrat der 
Gemeindebehörden!
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Barocke Nepomuk-Statue 
an der Via nova in Domat 
Ems (an ihrer Stelle 
steht heute eine Replik).
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Herzen nehmen, so haben wir noch neun Jahre 
Zeit. Dann müssen aus den Erkenntnissen der 
Grenzen des Wachstums von 1972 Taten werden, 
die den Überfluss der Welt wirksam an ihrer Ursa-
che verbauen. Und gelingt es nicht – bleibt uns zum 
Trost immerhin Sankt Nepomuk, der Heilige des 
Überflusses.
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Herzen nehmen, so haben wir noch neun 
Jahre Zeit. Dann müssen aus den Erkenntnissen 
der Grenzen des Wachstums von 1972 Taten wer-
den, die den Überfluss der Welt wirksam an ihrer 
Ursache verbauen. Und gelingt es nicht – bleibt uns 
zum Trost immerhin Sankt Nepomuk, der Heilige 
des Überflusses.
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während in den Dörfern rundum die übliche Un-
sorgfalt des gegenwärtigen Bauens um sich greift. 
Auf das hundertjährige Viadukt sind wir zu Recht 
stolz. Nur: Auf welche hundertjährigen Bauwerke 
werden unsere Urenkel im 22. Jahrhundert stolz 
sein?

Ja: Der Beitrag von 2017 ist immer noch 
aktuell, auch wenn er pointiert analysiert. Die 
politische Grosswetterlage hat sich seither nicht 
entspannt, im Gegenteil. Die eidgenössischen 
Gesetzesneuerungen bei Zweitwohnungen und im 
Bereich der Raumplanung setzen gerade periphere 
Regionen immer mehr unter Druck. Bauland wird 
knapper, der Anreiz zu Spekulation verlockender 
und das Primat zahlungskräftiger Käuferinnen 
und Käufer mächtiger. Die Dorfkerne verwaisen, 
die Einheimischen ziehen lieber an die Dorfrän-
der, falls sie dort noch überhaupt Bauland finden. 
Bei diesen Verwerfungen geht es nicht einmal um 
eine unheilvolle Schubladisierung von «bösen» 
Häuserkäufern und «guten» Einheimischen. Und 
man muss weder links noch grundsätzlich ideolo-
gisch veranlagt sein, um festzustellen: Hier hat der 
freie Markt schlicht versagt.

Wie sich ein Immobilienmarkt selbst ver-
stümmelt, wird im Engadin deutlich. Gerade das 
im Beitrag positiv erwähnte Guarda durchlebt den 
Rausch einer alpinen Variante der Gentrifizierung. 
Wie anderswo im Tal erscheinen viele renovierte 
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